

Sozialpraktikum der Schüler/-innen der Klasse 7 
im Rahmen des Berufswahlunterricht

Ziel:
Durch eigenes Tun bzw. durch unmittelbare Anschauung sollen die Schüler und Schülerinnen ihre Kommunikationsfähigkeit, ihre Teamfähigkeit und die eigene Sozialkompetenz stärken. 
Dies soll dazu beitragen, dass durch die Einsicht in die Notwendigkeit bestimmter Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten eine zusätzliche Motivation für die schulische Arbeit entsteht. 


· Der Einsatz erfolgt außerhalb der regulären Unterrichtszeit. 

· Der zeitliche Umfang beträgt 8 x 2 Stunden. 
Die Splittung der Arbeitszeit ermöglicht eine freie zeitliche Einteilung am Nachmittag oder in den Ferien. 
Die Anwesenheit von jeweils 2 Stunden ist in diesem Alter leistbar und nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz möglich. 

· Von den Schülerinnen und Schülern wird erwartet, dass sie als ersten Schritt in Richtung Berufsfähigkeit selbständig nach Möglichkeiten suchen, dieses Praktikum zu absolvieren. 

· Das Praktikum ist eine schulische Veranstaltung, wodurch die Schüler/-innen Unfall- und Haftpflicht - versichert sind. 
Zusätzlich müssen alle Schüler/-innen über die Freiwillige Schüler-Zusatzversicherung (1.- €) Haftpflicht-versichert sein.
· Falls notwendig, legen die Schüler/-innen das erforderliche Gesundheitszeugnis vor. 

· Eine Vergütung der Praktikantentätigkeit ist nicht statthaft. 

· Die Schüler/-innen sind gehalten, den Anweisungen Folge zu leisten.

· Evtl. Fahrtkosten tragen die Eltern.

· Als Ansprechpartner wird eine verantwortliche Lehrkraft benannt, die bei Schwierigkeiten kontaktiert werden kann. 

· Die Einrichtung bitten wir um eine knappe Beurteilung auf dem Fragebogen der Schule.

· Die erfolgreiche bzw. nicht erfolgreiche Ableistung wird im Zeugnis vermerkt. 
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